
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ihr Name, 
 
am Sonntag, 9. Juni 2024 können Sie das 10. Europäische Parlament und die Stadtvertretung der Landeshauptstadt 
Schwerin wählen. Unten steht wo und wann. 

 

Barrierefreiheit der Wahlräume: Fragen Sie die Wahlbehörde: Telefonnummer 0385 545-1744. Noch mehr Infortmationen 
gibt es bei der Landesgeschäftsstelle des Blinden- und Sehbehinderten-Vereins M-V e. V.: Telefonnummer 0381 778980. 

 

Nehmen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Personalausweis, Pass oder Führerschein am Wahltag mit. 

 

Sie können auch Briefwahl machen oder in einem anderen Wahlraum wählen. Infomationen stehen auf der Rückseite. 

 

Bei Fragen steht Ihnen die Wahlbehörde gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Wahlbehörde 
 

  
Ihre Wahlbenachrichtigung 

 
 

Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Personalausweis, Pass oder Führerschein nehmen Sie zum wählen mit 
in den Wahlraum.  
 
Sie können angekreuztes wählen       10. Europäischen Parlament 
                                                            Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin. 

Wann? Sonntag, 9. Juni 2024 von 08:00 bis 18:00 Uhr  

Wo? Die Adresse vom Wahlraum steht hier: 

  XX / XXXX 

 
 
 

 
 

 

Adresse 
Wahlraum: 

XXX  
XXX 
Schwerin 

 

   Ihre Adresse: XXX 
XXX 
Schwerin 

 
 
 
 

Wahlbehörde 

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin 

Telefon: 0385 545-1744 

 
 

Landeshauptstadt SchwerinDer OberbürgermeisterIII-WBPF 11 10 4219010 Schwerin 

Der Oberbürgermeister 
Dezernat III – Bauen, Umwelt und Verkehr 

Fax: 0385 545-1749 

E-Mail: wahlbehoerde@schwerin.de 

Informationen rund um die Wahl: 

www.schwerin.de/wahlen 

Datum 

10.05.2024 
 

Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni 2024 



 

- Informationen zur Briefwahl - 
 
 
Sie möchten Briefwahl machen oder einem anderen Wahlraum wählen? 

Dafür benötigen Sie Wahlunterlagen. Die sind schriftlich (per Post, E-Mail oder Telefax) oder mündlich (nicht telefonisch) 
bei der Wahlbehörde zu beantragen. Sie geben Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Ihre Anschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) an. Der Antrag ist unten auf dieser Seite. 

 
 
Wie erhalten Sie die Wahlunterlagen? 

Postalisch oder amtlich überbracht. Die Unterlagen können auch im Briefwahllokal im Digitalen Innovationszentrum 
Schwerin (Erdgeschoss des Perzina Hauses), Wismarsche Straße 144, 19053 Schwerin abgeholt werden. Da können 
Sie auch früher wählen. 

 
 
Wann hat das Briefwahllokal im Digitalen Innovationszentrum Schwerin (Wismarsche Straße 144) geöffnet? 

Vom 13. Mai bis 7. Juni 2024 (Samstags, Sonntags und am 20. Mai 2024 geschlossen) jeweils am:  

    Montag  09:00 Uhr – 16:00 Uhr 

    Dienstag  09:00 Uhr – 18:00 Uhr 

    Mittwoch 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 

    Donnerstag 09:00 Uhr – 18:00 Uhr 

    Freitag  09:00 Uhr – 13.00 Uhr 

und zusätzlich Samstag,         1. Juni 2024   09:00 Uhr – 14:00 Uhr  
 
 
Bis wann können Sie die Wahlunterlagen beantragen? 

Bis 7. Juni 2024, 18:00 Uhr. Bei plötzlicher Erkrankung bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 
 
 
Können Sie die Wahlunterlagen abholen lassen? 

Ja – mit der von Ihnen ausgefüllten Vollmacht unten auf dieser Seite.  
 
 
Können die Wahlunterlagen online beantragt werden? 

Ja - bis 7. Juni 2024, 13:00 Uhr unter www.schwerin.de oder mit dem QR-Code (Vorderseite). 

 

 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines  
für die Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni 2024 

Amtliche Vermerke: 

     
Familienname, Vornamen  Geburtsdatum   

   
Anschrift: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort  Telefon oder E-Mail für Rückfragen (freiwillige Angabe) 

Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheines. Mir ist bekannt, dass verlorene Wahlscheine nicht ersetzt werden. Der Wahlschein mit den 
Briefwahlunterlagen wird an meine obige Anschrift geschickt, sofern ich nicht nachfolgend eine abweichende Anschrift angegeben oder eine nachfolgend 
benannte Person zur Abholung ermächtigt habe. 

 
abweichende Anschrift für die Zusendung: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, ggf. Staat 

 

 

 Familienname, Vorname der zur Abholung ermächtigten Person Die bevollmächtigte Person hat sich auf Verlangen auszuweisen. Sie darf 
nicht mehr als vier wahlberechtigte Personen vertreten und hat dies der 
Gemeindewahlbehörde vor Aushändigung der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. 

    

Datum  Handschriftliche Unterschrift der antragstellenden Person  

Erklärung der bevollmächtigten 
Person: 

   

Hiermit 
bestätige 
ich 

Familienname, Vorname 
den Erhalt der Unterlagen und versichere gegenüber der Wahlbehörde, dass ich nicht mehr 
als vier wahlberechtigte Personen bei der Empfangnahme der Briefwahlunterlagen vertrete. 

  

 Datum  Handschriftliche Unterschrift der bevollmächtigten Person  
 

http://www.schwerin.de/

